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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §18b Abs1;

1. ASVG § 18b heute

2. ASVG § 18b gültig ab 01.01.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 217/2022

3. ASVG § 18b gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2013

4. ASVG § 18b gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2005

Rechtssatz

Was das konkrete Ausmaß einer P;ege betri<t, die eine "erhebliche" Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinn des § 18b

Abs. 1 ASVG - im Gegensatz zu einer "ganz überwiegenden" oder (bloß) "überwiegenden" Beanspruchung - ausmacht,

so ist folgende Abgrenzung vorzunehmen: Auszugehen ist davon, dass nach dem Willen des Gesetzgebers eine "ganz

überwiegende" Beanspruchung der Arbeitskraft bei einem durchschnittlichen P;egeaufwand der p;egenden Person

von mehr als 120 Stunden monatlich bzw. ab 28 Stunden wöchentlich vorliegen soll. Eine (bloß) "überwiegende"

Beanspruchung der Arbeitskraft ist daher - im Hinblick auf die Normalarbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich (§ 3 AZG)

und das Begri<sverständnis (wonach "überwiegend" ein größeres Gewicht im Sinn von mehr als die Hälfte bedeutet) -

bei einem durchschnittlichen P;egeaufwand ab 21 Stunden wöchentlich (entspricht mehr als der halben

Normalarbeitszeit) anzunehmen. Eine "erhebliche" Beanspruchung der Arbeitskraft ist indessen - im Hinblick auf die

Normalarbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich und das Begri<sverständnis, wonach "erheblich" von einigem Gewicht,

aber weniger als "überwiegend" ist (vgl. in dem Sinn auch OGH RIS-JUSTIZ RS0054693 (T2)) - bei einem

durchschnittlichen P;egeaufwand ab 14 Stunden wöchentlich bzw. ab 60 Stunden monatlich anzusetzen.Was das

konkrete Ausmaß einer P;ege betri<t, die eine "erhebliche" Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinn des Paragraph 18

b, Absatz eins, ASVG - im Gegensatz zu einer "ganz überwiegenden" oder (bloß) "überwiegenden" Beanspruchung -

ausmacht, so ist folgende Abgrenzung vorzunehmen: Auszugehen ist davon, dass nach dem Willen des Gesetzgebers

eine "ganz überwiegende" Beanspruchung der Arbeitskraft bei einem durchschnittlichen P;egeaufwand der

p;egenden Person von mehr als 120 Stunden monatlich bzw. ab 28 Stunden wöchentlich vorliegen soll. Eine (bloß)

"überwiegende" Beanspruchung der Arbeitskraft ist daher - im Hinblick auf die Normalarbeitszeit von 40 Stunden

wöchentlich (Paragraph 3, AZG) und das Begri<sverständnis (wonach "überwiegend" ein größeres Gewicht im Sinn von

mehr als die Hälfte bedeutet) - bei einem durchschnittlichen P;egeaufwand ab 21 Stunden wöchentlich (entspricht

mehr als der halben Normalarbeitszeit) anzunehmen. Eine "erhebliche" Beanspruchung der Arbeitskraft ist indessen -

im Hinblick auf die Normalarbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich und das Begri<sverständnis, wonach "erheblich"

von einigem Gewicht, aber weniger als "überwiegend" ist vergleiche in dem Sinn auch OGH RIS-JUSTIZ RS0054693 (T2))

- bei einem durchschnittlichen Pflegeaufwand ab 14 Stunden wöchentlich bzw. ab 60 Stunden monatlich anzusetzen.
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